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O Politische Rechte

Eidgenössische und kantonale Volksabstimmungen vom 17. Mai 2009

Gestützt auf den Antrag der Landeskanzlei wird beschlossen:

1. Auf Beschluss des Bundesrates vom 14. Januar 2009 werden am 17. Mai 2009
folgende zwei eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung gelangen:

a. der Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2008 “Zukunft mit Komplementärme-
dizin”; Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative “Ja zur Komple-
mentärmedizin”;

b. der Bundesbeschluss vom 13. Juni 2008 über die Genehmigung und die
Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der Europäi-
schen Gemeinschaft betreffend die Übernahme der Verordnung (EG) Nr.
2252/2004 über biometrische Pässe und Reisedokumente (Weiterentwic-
klung des Schengen-Besitzstands, BBI 2008 5309).

2. Auf 17. Mai 2009 werden folgende kantonale Vorlagen zur Abstimmung ange-
setzt:

c. das Einführungsgesetz vom 12. März 2009 zur Schweizerischen Strafpro-
zessordnung (EG StPO) unter dem Vorbehalt, dass der Landrat das Gesetz
am 12. März 2009 ohne 4/5-Mehr beschliesst;

d. die Änderung vom 12. März 2009 der Kantonsverfassung (Umsetzung der
Schweizerischen Strafprozessordnung) unter dem Vorbehalt, dass der Land-
rat die Verfassungsänderung am 12. März 2009 beschliesst;

e. die nichtformulierte Volksinitiative “Weg vom Oel - hin zu erneuerbarer
Energien (Energieinitiative)” unter dem Vorbehalt, dass der Landrat die
nichtformulierte Volksinitiative am 19. Februar 2009 zuhanden der Volks-
abstimmung verabschiedet;

f. die formulierte Gesetzesinitiative “Schutz vor Passivrauchen” und den
Gegenvorschlag des Landrates (Änderung des Gastgewerbegesetzes) unter
dem Vorbehalt, dass der Landrat am 12. März 2009 das Geschäft zuhanden
der Volksabstimmung verabschiedet.

Landeskanzlei

Finanzreferendum – Frist 23. April 2009

Der Landrat hat am 19. Februar 2009 beschlossen:

– Finanzielle Beteiligung an den ausgewiesenen Mehrkosten für die Volumenver-
grösserung der Mehrzweckhalle Stutz, Lausen (2008-313)

Für die gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 66 vom 04.01.2000 geschuldete,
ausserordentliche Abgeltung der aus der Projektänderung (Volumenvergösse-
rung) resultierenden Mehrkosten für die Mehrzweckhalle Stutz in Lausen wird ein
Kredit von CHF 766'666.- bewilligt.

– Umbau und Sanierung Museum.BL, Liestal (2008-196)

1. Für den Umbau und die Sanierung des Museum.BL in Liestal wird ein Ver-
pflichtungskredit von CHF 7'158'000.-- (inkl. Mehrwertsteuer von zurzeit 7,6%)
mit einer Kostengenauigkeit von ± 10% bewilligt.

2. Lohn- und Materialpreisänderungen gegenüber der Preisbasis vom 1. April
2008 (BKI Nordwestschweiz, Index 118.3) des Kredites unter Ziffer 1 werden
mitbewilligt und sind in der Abrechnung nachzuweisen.
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– Kantonale Hochleistungsstrasse H18, Erhöhung Tunnelsicherheit Eggflue (2008-
269)

1. Für die Realisierung der Intervention I1 zur Erhöhung der Tunnelsicherheit im
Eggflue-Tunnel wird ein Verpflichtungskredit von CHF 18.83 Mio. bewilligt.

2. Die gemäss Schweizerischem Baupreisindex (SBI) - Tiefbau Schweiz nach-
gewiesenen Lohn- und Materialpreisänderungen, bzw. die Bauteuerung
gegenüber der Preisbasis von Oktober 2006 des unter Punkt 1 genannten
Kredits werden mitbewilligt und sind in den Abrechnungen nachzuweisen.

Diese Beschlüsse unterstehen gemäss § 31 Absatz 1 Buchstabe b der Verfassung des
Kantons Basel-Landschaft dem Referendum. Allfällige Begehren um Vornahme der
Volksabstimmung sind innert 8 Wochen, d.h. bis 23. April 2009 der Landeskanzlei
einzureichen. Das Referendum ist zustandegekommen, wenn es von 1500 Stimm-
berechtigten unterschriftlich gestellt ist.
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